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Multilaterale Gipfeltreffen sind Orte großer Hoffnungen auf nachhaltige 

Konfliktlösungen. Doch wie Ursula Stark Urrestarazu mit Blick auf die Historie 

von Friedenskonferenzen aufzeigt, entsprechen unsere Idealvorstellungen nicht 

immer der mitunter ernüchternden Realität dieser politischen Praxis, die uns 

dennoch viel über die Entwicklung des Multilateralismus aufzeigen kann. 

Dr. Ursula Stark Urrestarazu ist Politikwissenschaftlerin, Schwerpunkte Ihrer Arbeit 

sind Außenpolitikforschung und Theorien der Internationalen Beziehungen.  

 

Als im Rahmen des deutschen G7-Vorsitzes die Konferenz der Außenminister*innen 

geplant wurde, entschieden sich die Organisatoren für einen symbolträchtigen Ort. 

Unter dem Vorsitz der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock wurde die 

Konferenz Anfang November 2022 im Friedenssaal des Historischen Rathauses in 

Münster abgehalten, dem Schauplatz der Beschwörung des Spanisch-

Niederländischen Friedens im Jahre 1648.   

Es war nicht das erste Mal, dass an diesem Ort bedeutungsschwere Gipfeltreffen 

abgehalten wurden. Im Rahmen einer Reihe bilateraler Gespräche traf sich hier etwa 

im Juni 1990 der damalige deutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher mit 

seinem sowjetischen Amtskollegen Eduard Schewardnadse, um noch offene Fragen 

Konferenz der G7 Außenminister*innen im Friedenssaal des 
Historischen Rathauses Münster (©photothek/Janine Schmitz) 
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des deutschen Einigungsprozesses zu besprechen. Geklärt werden musste unter 

anderem ein zentrales Problem europäischer Sicherheitsordnung: die freie 

Bündniswahl der vereinigten Bundesrepublik.i Der Friedenssaal in Münster bietet 

also durch seine bedeutungsschwere Ikonographie eine hervorragende Kulisse für 

Verhandlungen über europäische Friedens- und Ordnungsfragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch das G7-Treffen 2022 fand im Kontext einer prekären internationalen Lage 

statt. Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine betonte 

der Oberbürgermeister von Münster Markus Lewe in seiner Willkommensredeii die 

historische Bedeutung seiner Stadt. Als Konferenzort ausgewählt worden zu sein 

sei für Münster „angesichts der ernsten weltpolitischen Lage Verpflichtung, Ehre 

und Freude zugleich“. Der Abschluss der Westfälischen Friedensverträge im Jahr 

1648 sei „ohne den Zwang von Waffen – durch Dialog“ gelungen. Er erhoffe sich 

folglich, dass der „Spirit des Friedensaals“ durch das Treffen in Münster „in die Welt 

getragen werde“.iii  

Idealisierte Sehnsuchtsorte 

Man möchte den Ausführungen des Oberbürgermeisters von Münster sicher 

Verständnis entgegenbringen – den Tagungsort bei Verhandlungen von Weltrang zu 

stellen, geschieht nicht alle Tage und stellt immer ein bedeutendes Ereignis der 

Stadtgeschichte dar. Die Idee eines „Spirits“ des Verhandlungsortes, der sich auf 

andere Verhandlungen auswirken kann, entspringt jedoch – so muss man 

Außenminister Hans-Dietrich Genscher und Außenminister der 
UdSSR Eduard Schewardnase am 18. Juni 1990 im Friedenssaal 
des Rathauses von Münster (Quelle: Stadtarchiv Münster, Slg-FS 
47, Nr. 30410) 
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ernüchternd konstatieren - einer idealisierten Vorstellung. Auch die Auffassung, 

dass die Westfälischen Friedensverträge „ohne den Zwang von Waffen – durch 

Dialog“ entstanden seien, hält einer eingehenden Betrachtung nicht stand. 

Tatsächlich erstreckten sich die Kriegshandlungen über das gesamte 

Kongressgeschehen hinweg, erst die Unterzeichnung der Friedensverträge 

beendete die militärischen Operationen endgültig. Die militärische Lage spielte so 

durchgehend in das Kongressgeschehen hinein und beeinflusste die 

Verhandlungsdisposition der Kriegsparteien in erheblichem Maße.  

Sie beeinflusste auch den Teilnehmerkreis des Kongresses, denn dass sich etwa 

der Kaiser dazu genötigt sah, neben den europäischen Großmächten 1645 auch alle 

Reichsstände zu den Verhandlungen zuzulassen, lag nicht unbedingt in seiner 

prinzipiellen Dialogbereitschaft, sondern vielmehr in einer für ihn massiv 

verschlechterten militärischen Situation begründet.iv Der Westfälische 

Friedenskongress ließe sich insofern weniger als eine Referenz für die Macht des 

Dialogs, sondern eher als ein eindrückliches Beispiel für die Gleichzeitigkeit von 

Dialog und Zwang, von Diplomatie und Kriegsführung, verstehen. Hinzu kommt, dass 

nicht alle Großmächte bereit waren, die anvisierten Einigungen mitzutragen. Der 

Frieden zwischen zwei zentralen Mächten in Europa – Spanien und Frankreich – kam 

auf dem Kongress nicht zustande und wurde erst wesentlich später im 

Pyrenäenfrieden von 1659 unterzeichnet. Wie einst Konrad Repgen – einer der 

profiliertesten Kenner des Westfälischen Friedens – feststellte, ist dies eine 

Tatsache, die „im deutschen Geschichtsbild eine merkwürdig bescheidene Rolle“ 

spielt.v  

Allein diese knappen Überlegungen verdeutlichen bereits die Tatsache, dass unsere 

idealisierten Vorstellungen von Friedenskongressen nicht unerhebliche, ja eigentlich 

zentrale historische Fakten überstrahlen. Wie ich in diesem Beitrag argumentieren 

werde, entfalten Friedenskongresse diese geradezu blendende Strahlkraft, weil sie 

als „Sehnsuchtsorte des Multilateralismus“ verstanden werden können. 

Friedenskongresse spiegeln unsere Sehnsucht nach der in unserer Vorstellung 

„edelsten aller Künste“ des Multilateralismus – des Friedensschlusses – und 

projizieren sie auf einen Ort bzw. ein Bild, dessen „Spirit“ in unserer Vorstellung doch 

auch unsere heutigen Problemlagen erleuchten möge. Inwiefern diese idealisierten 

Vorstellungen der Realitäten von Friedenskongressen entsprechen und was ein 
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nüchterner Blick auf diese – zweifellos zentralen Orte multilateraler Praxis - uns 

stattdessen über Perspektiven des Multilateralismus lehren kann, das soll im 

Folgenden diskutiert werden. 

(Vor-)Bildlichkeit des Friedens 

Tatsächlich sind idealisierte Vorstellungen 

von Friedenskongressen kein neues 

Phänomen, sondern begegnen uns bereits 

seit deren Aufkommen als Form 

multilateraler Praxis in der (frühen) Neuzeit. 

Die Ikonographie von Friedensschlüssen ist 

in dieser Hinsicht ein äußerst 

aufschlussreicher 

Untersuchungsgegenstand. Bilder des 

Friedens - von den religiös unterfütterten 

Visionen göttlicher „Weltordnung“ der 

Vormoderne bis hin zu den realistischen 

Darstellungen von Verhandlungen in der 

Neuzeit – verkörpern seit jeher unsere Visionen der (Wieder-)Herstellung von 

Ordnung. Sie bilden so einen „Sehnsuchtsort“ - in anderen Worten: eine 

Projektionsfläche unserer Hoffnungen auf das gemeinsame Erringen einer 

gerechten und friedlichen internationalen Ordnung. 

Typisch vormoderne Friedensdarstellungen begegnen uns in der Regel in religiös 

konnotierter Bildsprache als Friedens- und Herrscherallegorien. Etwas 

vereinfachend ließen sich diese Darstellungen wie folgt beschreiben: der von Gottes 

Gnaden eingesetzte Herrscher verhandelt im Sinne seines göttlichen Auftrages 

einen Frieden, um die vom Menschen ruinierte, „göttliche Ordnung“ 

wiederherzustellen.vi Gegen Ende des 17. Jahrhunderts wandeln sich die Bildnisse 

des Friedens – maßgeblich inspiriert durch die Ikonographie des Westfälischen 

Friedenskongresses - in Richtung eines historisch-politischen Realismus, der die 

Gesandten und die konkreten Verhandlungsorte realiter ins Bild zu setzen sucht.vii 

Der Frieden erscheint also mehr und mehr als eine menschliche und nicht 

notwendigerweise göttliche Errungenschaft.  

 

Quando Iustitiae Pax oscula mutua iungi, aus: 
Jacob de Zetter, New Kunstliche 
Weltbeschreibung (1614), Quelle: 
Wolfenbütteler Digitale Bibliothek 
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Das hier abgebildete, stilbildende Werk Gerard Ter Borchs spielte dahingehend eine 

zentrale Rolle. Es zeigt die Gesandten Spaniens und der Niederlande bei der 

feierlichen Beschwörung des Friedens von Münster. Das Bild gehört zu den 

emblematischsten Szenen des Kongresses und begegnet uns in den meisten 

historischen Lehrbüchern oder Darstellungen. Zudem wird es landläufig als 

stilbildendes Epochenwerk gesehen, das die o.g. Wendung der Bildkultur der 

Diplomatie von der symbolischen Friedens- und Herrscherallegorie hin zu einem 

historisch-politischen Realismus maßgeblich angestoßen hat.viii 

Neben seiner stilbildenden Wirkung ist an dem Bild jedoch auch seine frühe 

Rezeptionsgeschichte interessant. Darin findet sich etwa das nicht uninteressante 

Detail, dass das Bild Anfang des 19. Jahrhunderts vom französischen Diplomaten 

und Außenminister Talleyrand 

erworben wurde und während 

des Wiener Kongresses eines 

seiner Empfangszimmer 

schmückte.ix Ter Borchs 

realistische Darstellung des 

Friedensschlusses entfaltete 

also offensichtlich bereits früh 

nach seiner Entstehung eine 

bedeutende, (vor-)bildliche     

Wirkung.  

 

Johann Rudolf Huber: Die Abgeordneten 
des Friedenskongresses von Baden 7. 
September 1714, Quelle: Wikicommons 

Gerard Ter Borch: Het sluiten van de Vrede 
van Munster (1648), Quelle: Wikicommons 

Achterkommittee des Wiener Kongresses, Stich 
von Jean Godefroy nach Gemälde von Jean 
Baptiste Isabey (1819), Quelle: Wikicommons 
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Dieser Einfluss lässt sich auch in zahlreichen späteren Darstellungen von 

Friedensschlüssen erkennen. So beispielsweise auch in den Bildnissen des Wiener 

Kongresses, wie wir an dem hier abgebildeten Bild des französischen Hofkünstlers 

Jean Baptiste Isabey sehen können. Das berühmte Bildnis zeigt das sogenannte 

„Achterkomitee“ des Wiener Kongresses in einer fiktiven Sitzungspause und ist 

stilistisch an eben jener realistischen Darstellung diplomatischer Prozesse 

angelehnt, die im späten 17. Jahrhundert ihren Anfang nahm.x 

 

Jenseits des Sehnsuchtsortes 

Die kunsthistorische Entwicklung von Friedensdarstellungen gewährt uns 

faszinierende Einblicke in die zeitgenössischen Visionen politischer 

Ordnungsvorstellungen, allerdings sagt sie – man ahnt es bereits - vergleichsweise 

wenig über die Entwicklung von Friedenskongressen als multilaterale Praxis sowie 

über ihre tatsächliche Funktionsweise und die damit verbundenen Probleme aus. 

Tatsächlich sind Friedenkongresse bzw. Friedenskonferenzen von ihrer Form her so 

divers und vielgestaltig wie die zu diesen Anlässen verhandelten Probleme und 

Konfliktfragen. Vom universalen Friedenskongress der (frühen) Neuzeit über die 

Friedenskonferenzen des beginnenden 20. Jahrhunderts bis hin zu den etwas 

schlichteren „peace talks“ des Kalten Krieges zeigt diese Form diplomatischer 

Praxis eine ganze Reihe von unterschiedlichen Ausprägungen. Unsere moderne 

Vorstellung eines Kongresses, bei dem sich die Vertreter gleichberechtigter 

Verhandlungspartner (meist Staaten) zu multilateralen Verhandlungen im Plenum 

zusammen finden ist – wenn überhaupt in dieser idealisierten Vorstellung – erst ab 

dem späten 19. Jahrhundert gängig.xi Zudem verlieren große Friedenskonferenzen 

und Friedenkongresse im Laufe des 20. Jahrhunderts zunehmend an Bedeutung. 

Während von Beginn der Neuzeit im ausgehenden 15. Jahrhundert bis ins 20. 

Jahrhundert der Anteil der mit Friedensverhandlungen und Friedensverträgen 

beigelegten Konflikte stetig anstieg, änderte sich dies mit der nach dem Ersten 

Weltkrieg einsetzenden Epoche des Völkerrechts.xii Mit institutionalisierten Normen 

der Kriegsführung bzw. institutionalisierten Foren zur Konfliktbeilegung – wie sie 

nunmehr etwa in Gestalt des UN-Sicherheitsrates bestanden - schien sich die 

Notwendigkeit großer diplomatischer Zusammenkünfte zur Friedensstiftung im 

Wesentlichen erübrigt zu haben. Die „goldene Zeit“ der großen Friedenskongresse 
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ist insofern historisch durchaus eingrenzbar und vor allem auf kollektiv erinnerte 

Ereignisse wie „Westfalen“, „Wien“ oder „Versailles“ bezogen. 

Zudem müssen wir konstatieren, dass die im letzten Abschnitt skizzierte 

künstlerische Darstellung des Friedensschlusses unsere Idealvorstellungen eines in 

Wirklichkeit äußerst komplizierten und prekären Prozesses transportiert. Einen 

großen Friedenskongress zu planen und durchzuführen, stellt eine nicht 

unerhebliche politische wie logistische Herausforderung dar. Neben den akuten und 

häufig emotional aufgeladenen ordnungspolitischen Fragen, die ein großer Konflikt 

üblicherweise mit sich bringt, stellen sich auch eine ganze Reihe prozeduraler 

Probleme. Nicht nur der Ort von Verhandlungen muss gefunden werden, erforderlich 

ist auch die Bestimmung des legitimen Teilnehmerkreises und der Verfahrensweise 

der Verhandlungen bzw. der Entscheidungsfindung. Im Folgenden sollen einige 

Beispiele angebracht werden, die verdeutlichen, dass historische (Vor-)Bilder den 

handelnden Akteuren in mehr als einer Gelegenheit bei der Konzeption behilflich 

waren, die so gewonnenen Erkenntnisse dabei jedoch stets an die konkreten 

politisch-kulturellen Begebenheiten und Konfliktlinien angepasst werden mussten – 

wobei Anspruch und Wirklichkeit oftmals auseinanderklafften. Anhand zweier 

Dimensionen der Verfahrensfindung lässt sich dies illustrieren: der Bestimmung des 

Entscheidungskreises sowie der physischen bzw. protokollarischen Dimension des 

Verhandlungssettings.  

Entscheidungskreise 

Als die Planungen des Westfälischen Friedens begannen, konnte man - im 

Gegensatz zu späteren Instanzen - auf keine direkten historischen Vorbilder 

zurückgreifen; vergleichbare multilaterale Zusammenkünfte hatte es bis dahin 

lediglich in Form der kirchlichen Konzilien gegeben.xiii Im Falle des Wiener 

Kongresses hatten die Organisatoren eine ungleich günstigere Ausgangslage, 

dennoch nahm die Suche nach den konkreten Verfahrensregeln im Vorfeld des 

Kongresses etwa zwei Monate in Anspruch. Bis sich die Vertreter der Großmächte 

über die einzelnen Verfahren verständigt hatten, gingen zwei weitere Monate ins 

Land. Dabei erwies es sich vor allem als problematisch, den Anspruch auf einen 

„allgemeinen Kongress“ – und somit die Ermöglichung konsensualer Lösungen unter 

breiter Beteiligung - mit dem widersprüchlichen Ansinnen der Großmächte zu 

vereinen, ihrerseits privilegierten Einfluss auf die Verhandlungsergebnisse 
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auszuüben.xiv Prinzipiell war der Kreis der legitimen Teilnehmer am Kongress durch 

den Pariser Friedensvertrag festgelegt: alle am Kriege beteiligten Souveräne – 

ungeachtet ihrer Größe oder Machtstellung – sollten daran teilhaben. In einem 

Geheimartikel des Friedensvertrages hatten die vier Mächte der Quadrupelallianz 

allerdings beschlossen, ihren „Rat der Vier“ als zentrales entscheidungsgebendes 

„Direktionsgremium“xv des Kongresses festzulegen. Dem lag die Überlegung 

zugrunde, die konkreten Verfahrensregeln festzulegen und möglichst alle wichtigen 

Kongressfragen vorab unter sich zu klären. So hatte Metternich noch im Juni 1814 

die Überzeugung geäußert, dass unter den Großmächten über die essentiellen 

Fragen im Vorfeld ein Ausgleich stattgefunden haben würde und der Kongress somit 

„weniger zum Negoziieren als zum Unterfertigen bestimmt sein“ werde.xvi Der 

universale Anspruch von ordnungsgebenden Friedensverhandlungen kann also in 

der konkreten Planung einer doch eher ernüchternden „Großmacht-Exklusivität“ 

weichen. 

Eine ähnliche Dynamik können wir auch auf der Pariser Friedenskonferenz 1919 

beobachten. Die Planung der Konferenzdurchführung war an das zu diesem Zweck 

einberufene Comité d‘ études delegiert worden, das frühere Friedenskongresse auf 

substantielle und prozedurale Aspekte hin studiert hatte. Auch in Großbritannien 

hatte man nach Vorbildern bzw. Erfahrungswerten für die Organisation eines 

solchen Friedenskongresses gesucht. Für diesen Zweck beauftragte das Foreign 

Office, genauer gesagt dessen Historical Section, in Vorbereitung auf die Konferenz 

diverse Experten mit der 

Erstellung von (am Ende insg. 

174) Handbüchern, die 

verschiedene Themenfelder 

aufbearbeiteten.xvii Der 

Diplomatiehistoriker Charles 

Webster wurde im Jahr vor der 

Konferenz indes ganz in das 

Amt abbestellt, um einen 

detaillierten Bericht über die 

Organisation und den Ablauf des 

Wiener Kongresses zu 

David Lloyd George, Vittorio Emanuele Orlando, 
Georges Clemenceau und Woodrow Wilson bei den 
Verhandlungen in Versailles. Quelle: Wikicommons 
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verfassen. In aller Eile (von Mai bis August 1918 - also in insg. nur 11 Wochen) erstellt, 

wurde das Werk im Dezember 1918 zur Publikation freigegeben.xviii 

Die Konferenz hatte in ihrer Konzeption einen betont universalen Anspruch, der sich 

vor allem durch das maßgeblich vom amerikanischen Präsidenten Woodrow Wilson 

eingebrachte Projekt ergab, eine multilaterale Friedensordnung über die Gründung 

des Völkerbundes zu schaffen. Diese Universalität im Anspruch sollte eigentlich 

auch im Konferenzsetting zum Ausdruck kommen. Wie es Wilson formulierte, sollte 

in Paris „no odor of the Vienna settlement“xix zu vernehmen sein. Wilsons „liberales 

Modell“ der Friedenssicherung entsprach im Wesentlichen seinem auf die 

internationale Ebene übertragenen Ideal demokratischer Staatsführung im Inneren. 

Die „Selbstbestimmung der Völker“ stellte dabei das grundlegendste Konzept - 

anders formuliert: das neue „Masterprinzip“xx - internationaler Ordnung dar. 

Dementsprechend waren alle Akteure, die das Prinzip des 

Selbstbestimmungsrechtes für sich beanspruchen wollten, eingeladen, Delegierte 

zu senden. Delegationen stellten neben den „großen Vier“ (USA, Vereinigtes 

Königreich, Frankreich und Italien) auch Japan, sowie die britischen Dominions 

Australien, Neuseeland, Südafrika, Indien und Kanada. Dazu kamen noch 22 

außereuropäische Delegationen, darunter China, Hajez (heutiges Saudi-Arabien), 

Siam (heutiges Thailand), 11 lateinamerikanische Staaten und ein Staat aus Afrika 

(Liberia). Europa war neben den Großmächten repräsentiert durch Belgien, der 

Tschechoslowakei, Griechenland, Polen, Portugal, Rumänien und Serbien (offiziell 

Königreich der Serben, Kroaten und Slovenen, ab 1929 Jugoslawien). Insgesamt 

nahmen über 1000 Delegierte an der Konferenz teil.xxi  

Es wurde vereinbart, dass die ultimative Autorität beim Konferenzplenum liegen 

sollte, tatsächlich fanden die wesentlichen Beratungen und Entscheidungen jedoch 

im „steering committee“ des Rats der Zehn statt (Council of Ten), bestehend aus den 

„großen Vier“ inklusive ihrer Außenminister sowie den Delegierten Japans. Ab Mitte 

März wurden die wesentlichen Entscheidungen jedoch auf den engeren Kreis des 

Rats der Vier (Council of Four) verlagert, in erster Linie weil heikle Themen im 

kleineren Kreise der „großen Vier“ ohne die Außenminister besprochen werden 

sollten, was eine Einigung und somit eine effizientere Entscheidungsfindung 

aussichtsreicher erscheinen ließ.xxii Der Rat der Vier trat länger als drei Monate fast 

täglich (gelegentlich sogar mehrmals täglich) zusammen, insgesamt wurden in 
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diesem Kreise 148 Sitzungen abgehalten. Alle strittigen Fragen, die im Kreise der 

Außenminister und ihrer Berater nicht entschieden werden konnten, wurden in 

letzter Instanz dem Rat der Vier vorgelegt.xxiii  

In Anbetracht der Entscheidungsbefugnisse, die der Rat der Vier für sich 

beanspruchte, war das Konferenzplenum letztlich dazu verdammt, die 

Entscheidungen der Großmächte lediglich „abzunicken“ - was nicht zuletzt an der 

Tatsache deutlich wird, dass das Plenum insgesamt nur acht Mal tagte.xxiv Die 

Friedensbestimmungen mit Deutschland wurden dem 6. Konferenzplenum 

beispielsweise erst am 6. Mai 1919 vorgelegt, genau einen Tag bevor sie den 

Deutschen präsentiert werden sollten.xxv Dies sorgte für großen Unmut bei den 

kleineren Delegationen, die zum Teil unter großem Aufwand nach Paris angereist 

waren und in Anbetracht der Exklusivität des Rates der Vier vergleichsweise wenig 

zu tun hatten. Wie der außenpolitische Berater Wilsons, Colonel House, im Rückblick 

ironisch anmerkte, hätten sie sich auch „genauso gut in Patagonien“ befinden 

können.xxvi In dieser Hinsicht war in Paris also – entgegen des Ideals Wilsons – doch 

ein herber „odor of the Vienna settlement“ zu vernehmen: Paris und Wien waren sich 

in Verfahrensfragen – also vor allem in der sukzessiven Eingrenzung der 

Entscheidungsbefugnisse auf ein exklusives Großmächtegremium - bemerkenswert 

ähnlich.xxvii 

 

Protokollarische Dimension 

Aber nicht nur die Einengung von Entscheidungsbefugnissen, auch vermeintlich 

banale Aspekte wie die protokollarische Dimension und das konkrete Setting von 

Verhandlungen können sich als extrem schwierig erweisen. Der Westfälische 

Friedenskongress gilt gemeinhin als erster „Gesandtenkongress“, bei dem die 

europäischen Souveräne eben nicht in persona, sondern über Bevollmächtigte 

verhandeln ließen – auch dies eine stilbildende diplomatische Praxis. Allerdings kann 

auch diese Feststellung mit idealisierten Vorstellungen beladen sein, vor allem wenn 

man sich diese Verhandlungen als Plenen vorstellt, in denen es zu offenen und 

gleichberechtigten multilateralen Deliberationen kommt. Tatsächlich gab es auf dem 

Westfälischen Kongress – entgegen unserer modernen Auffassung von einem 

„Kongress“ - kein einziges Plenum, weder in Münster noch in Osnabrück.xxviii  
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Der Grund dafür liegt vor allem in den Eigenheiten frühneuzeitlicher politischer Kultur 

und Kommunikation, die ein physisches Zusammenkommen von Gesandten extrem 

verkomplizierten. Eines der grundlegendsten Elemente frühneuzeitlicher politischer 

Kultur bestand in der Vorstellung einer streng hierarchisch gegliederten 

Gesellschaft. Vormoderne Ordnungsvorstellungen definierten politische Autorität 

von der kleinesten bis zur größten Einheit menschlicher Vergemeinschaftung – von 

der Ehe, Familie, Gemeinde, Territorium bis hin zum Reich – in einer traditionell 

religiös begründeten Hierarchie, in der jedes Mitglied der Gesellschaft einen (vor-

)bestimmten Platz einnahm. Die Erhaltung von „Würde“ bzw. die Vermehrung von 

Prestige über die Behauptung einer entsprechenden Position innerhalb der sozialen 

Hierarchie galten demgemäß als wichtigste gesellschaftliche Ziele.xxix  

Die Vorstellung einer hierarchisch gegliederten Gesellschaft traf natürlich in 

gleichem Maße auf die „zwischenstaatliche“ Sphäre zu: auch in diesem Kontext 

entbrannten um die „Spitzenposition“ in der sozialen Rangordnung europäischer 

Potentaten konstante Rivalitäten. Souveränität war im 17. Jahrhundert keine 

Eigenschaft von „Staaten“, sondern – bedingt durch die starke Personalisierung 

frühneuzeitlicher Herrschaft - in erster Linie eine Eigenschaft von Personen, allen 

voran von „gekrönten Häuptern“, deren Repräsentanten es ebenso oblag, den 

Status ihres „Souveräns“ erbittert zu verteidigen. Dieser Zusammenhang bedingte 

eine typisch frühneuzeitliche Art des Konfliktes: den Konflikt um Rang und 

Zeremoniell, der sich insbesondere in Streitigkeiten um Präzedenz – also den 

protokollarischen Vortritt – äußerte.xxx 

Vor diesem Hintergrund warfen öffentliche Zusammenkünfte der Gesandten 

regelmäßig massive protokollarische Problematiken auf. Die Streitigkeiten um Rang 

und Präzedenz belasteten den Westfälischen Friedenskongress bereits zu Beginn 

derart schwer, dass sie ihn – so sollte später der päpstliche Nuntius und Vermittler 

Fabio Chigi nach Rom schreibenxxxi  – nah an den Rand des Scheiterns brachten. Zu 

den konfliktreichsten Praktiken zählten etwa die Einzüge der Gesandtschaften, 

insbesondere jener Gesandtschaften, die um die „A-Position“ im politischen 

Ordnungsgefüge Europas buhlten. Waren die ersten Einzüge der kaiserlichen 

Gesandten sowie des venezianischen Vermittlers Contarini in Münster noch 

vergleichsweise unspektakulär gehalten, wurde die zur Schau gestellte 

Repräsentation angesichts immer weiterer bereits anwesender Delegationen 
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kontinuierlich gesteigert. In akribischen Beobachtungen von den Vertretern der 

jeweils anderen Souveräne bis ins letzte Detail notiert, avancierten die Einzüge zum 

Politikum ersten Ranges.xxxii  

 

 

 

 

 

 

 

 

Um den schier endlosen Präzedenzstreitigkeiten ein Ende zu bereiten, hatte der 

päpstliche Mediator Fabio Chigi vor dem Einzug des französischen 

Hauptbevollmächtigten Longueville unter einem „enormen Einsatz von Kraft und 

Nerven“xxxiii durchsetzen können, dass die in Münster bereits anwesenden 

Delegationen sich am Einzug nicht noch mit eigenen Karossen beteiligten. Da in 

diesem Fall die Präzedenzstreitigkeiten unter ihnen erneut virulent zu werden 

drohten, hätte dies zu erbitterten Kontroversen und somit erheblichen 

Verzögerungen - wenn nicht sogar zu einer Totalblockade – geführt. Es wurde also 

vereinbart, dass sich an den feierlichen Einzügen nur die eigenen bereits 

anwesenden Delegationsmitglieder sowie ggf. Verbündete beteiligen sollten.xxxiv 

Dennoch nahm das Entrée Longuevilles fast schon grotesk pompöse Züge an und 

sorgte weit über die Stadtgrenzen Münsters für Aufsehen.xxxv Es schien alles in 

dieser Hinsicht bisher Dagewesene in solch einem Maße zu übertreffen, dass 

Berichte und Darstellungen darüber in ganz Europa verbreitet wurden.xxxvi Dies 

nötigte den spanischen Gesandten (Graf von Peñaranda) wiederum dazu, bei 

seinem Einzug am 5. Juli ähnlichen Aufwand zu betreiben, wobei dieser jedoch 

aufgrund seiner schwierigeren Ausgangslage – einem ungleich kleineren Budget und 

Gefolge – in keinster Weise fähig war, mit der Prachtentfaltung Longuevilles 

mitzuhalten.xxxvii 

Vor unserem modernen Auge erscheinen derartige Konflikte geradezu absurd, sie 

Gerard Ter Borch: Einzug des niederländischen Gesandten 
Adriaen Pauw in Münster (1646), Quelle: Wikicommons 



 

 

13 

Institut für Politikwissenschaft | Goethe-Universität Frankfurt | Theodor-W.-Adorno-Platz 6 | 60629 Frankfurt am Main 
Multilateralismus.com | info@multilateralismus.com 

 

stellten aber für die Zeitgenossen handfeste Problemlagen dar, die die 

Verhandlungen bereits zu Beginn des Kongresses nicht nur schwer belasteten, 

sondern fast verunmöglichten. Bevor also die konkreten ordnungspolitischen 

Fragen verhandelt werden konnten, die der Dreißigjährige Krieg aufgeworfen hatte, 

mussten zunächst pragmatische Lösungen gefunden werden, die die physische 

Dimension des Verhandlungssettings überhaupt erst möglich machten. Dazu 

gehörte auch, dass man sich zu Verhandlungen überwiegend in informellen Settings 

und nicht im Plenum traf. Mit Ausnahme des Kurfürstenrats – der gelegentlich im 

Rathaussaal in Münster tagte - trafen sich die Bevollmächtigten (sofern überhaupt 

direkt verhandelt wurde) also in erster Linie bilateral in den Quartieren der 

Gesandten, in deren Rahmen das Zeremoniell wesentlich einfacher zu handhaben 

war, da grundsätzlich der Gastgeber dem Besucher Präzedenz einzuräumen 

hatte.xxxviii Die schwelenden Präzedenzstreitigkeiten unter den entsendenden 

Souveränen waren folglich davon unberührt und konnten so pragmatisch-elegant 

umschifft werden. Die hier abgebildete Informationsplakette vor dem Historischen 

Rathaus in Münster ist insofern in dieser Form nur mit Einschränkungen korrekt, da 

im Rathaussaal keine Verhandlungen stattfanden, wie wir sie uns idealiter vorstellen. 

Aufgrund des komplizierten Verhandlungssettingsxxxix werden am Ende des 

Kongresses die französische und die spanische Delegation tatsächlich nie, die 

französische und die kaiserliche insgesamt nur dreimal gemeinsam am 

Verhandlungstisch gesessen haben, obgleich sie sich fünf Jahre lang gleichzeitig in 

Münster aufgehalten haben.xl Auch dies ist eine Tatsache, die – frei nach Repgen – 

in der Erinnerungskultur des Westfälischen Friedens eine „merkwürdig bescheidene 

Rolle“ spielt und definitiv nicht der Idealvorstellung entspricht, die wir vom 

Friedensschluss als „edelste Kunst des Multilateralismus“ haben. 

 

 

  

Plakette vor dem historischen Rathaus in Münster (Aufnahme der Autorin) 
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Lehren aus einem „Maschinenraum des Multilateralismus“ 

Diese wenigen Beispiele verdeutlichen bereits, dass Friedenskongresse jenseits des 

idealisierten „Sehnsuchtsortes“ eigentlich als einer der „Maschinenräume“ des 

Multilateralismus verstanden werden sollten, bei deren Durchführung sehr 

praktische, oftmals banal erscheinende Problemlagen bewältigt werden müssen. 

Zur Lösung dieser Probleme wurde in vormodernen wie modernen Kontexten nach 

historischen Vorbildern gesucht, die die Konzeption und Durchführung eines 

Friedensschlusses inspirieren und somit die Bürde ihrer Aufgabe – die Schaffung 

einer nachhaltigen Friedensordnung - erleichtern sollte. Mit der voranschreitenden 

Verrechtlichung internationaler Beziehungen im Laufe des späten 19. Jahrhunderts 

und Anfang des 20. Jahrhunderts begann die multilaterale Praxis der großen 

ordnungsgebenden Friedenskongresse jedoch nachfragebedingt aus der Mode zu 

kommen. Friedenskonferenzen wurden so gewissermaßen zum „last resort“ des 

Multilateralismus - sie kamen in der Regel erst dann ins Spiel, wenn multilaterale 

Prozesse bzw. politische Ordnungen scheiterten.  

Wenn wir so weit gehen möchten wie Herfried Münkler, der durch den Angriffskrieg 

auf die Ukraine das Ende der europäischen Nachkriegsordnung anbrechen siehtxli, 

drängt sich vor diesem Hintergrund die Frage auf, ob wir angesichts der 

zunehmenden Dysfunktionalität internationaler friedenssichernden Institutionen 

eine Renaissance des „last resorts“ der großen Friedenskonferenzen erleben 

werden. Die diplomatischen Bemühungen der ukrainischen Regierung scheinen 

genau in diese Richtung zu deuten, wie uns die Durchführung der Konferenz in 

Dschidda im August 2023 verdeutlicht. Diese lässt sich durchaus mit der 

traditionellen diplomatischen Praxis des Präliminarfriedens vergleichen – eine Serie 

vorbereitender, eher informeller Konferenzen, die die Verhandlungssituation 

vorbereiten bzw. überhaupt erst ermöglichen sollen. Die Konferenz von Dschidda, 

tatsächlich bereits eine Folgekonferenz einer ähnlich gelagerten Zusammenkunft in 

Kopenhagen, zeigt, dass der hier skizzierte, mühselige und teils über Jahre 

erstreckende Prozess der Vorbereitung von Verhandlungen bereits begonnen hat. 

Ob dieser Prozess tatsächlich in einer großen ordnungsgebenden 

Friedenskonferenz mündet, die die Grundpfeiler einer neuen europäischen 

Sicherheitsordnung aushandelt, ist natürlich noch nicht ausgemacht, aber durchaus 

im Rahmen des Möglichen.  
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Die Geschichte großer Friedenskongresse zeigt, dass in jeder Konfliktsituation 

problemorientierte, pragmatische Lösungen gefunden werden mussten, die sich 

nicht notwendigerweise aus einer schablonenartigen Vorbildfunktion früherer 

Friedensschlüsse ableiten ließen. Friedenskongresse eignen sich insofern weniger 

als idealbildliche Blaupause, sondern sollten eher wie eine Art Schiene oder Gips 

begriffen werden - um ihre Aufgabe erfolgreich zu bewältigen, müssen sie genau auf 

das (im wahrsten Sinne) „Trauma“ der vorausgegangenen Konfliktlage sowie auf die 

politisch-kulturellen Umstände ihrer Zeit zugeschnitten sein. Friedenskongresse als 

„Sehnsuchtsorte“ entspringen unserer idealisierten Vorstellung und unserer 

Sehnsucht, Frieden und Ordnung verkörpert darzustellen und so – zumindest 

symbolisch – herzustellen. Dabei handelt es sich grundsätzlich um eine menschliche 

Neigung, an der zunächst nichts unmittelbar problematisch sein muss. Die 

Problematik beginnt dann, wenn unsere Idealisierung wesentliche – für das tiefere 

Verständnis des Friedensschlusses essenzielle – historische Begebenheiten 

überstrahlt und unseren Blick verzerrt. Denn die Zerrversion kann im gleichen Zuge 

den eigentlichen Erkenntnisgewinn der Betrachtung von Friedenskongressen 

verzerren.  

Der venezianische Vermittler Alvise Contarini sollte 1650 in seinem 

Rechenschaftsbericht an den venezianischen Senat über die Verhandlungen auf 

dem Westfälischen Friedenskongress schreiben, dass es schier „als ein 

Weltwunder“ bezeichnet werden könne, „daß derartig auseinanderstrebende 

Interessen sich in dem gemeinsamen Willen getroffen haben, ihre eigenen Dinge 

zusammen mit den Angelegenheiten der gesamten Christenheit an einem einzigen 

Ort auszuhandeln“.xlii Ein nüchterner Blick auf Friedenskongresse seziert die 

Anatomie dieses „Wunders“ und zeigt uns auf, welche konkreten 

Herausforderungen bei der Wiederherstellung von (Friedens-)Ordnungen wirklich 

zu bewältigen sind und sensibilisiert uns für die Tatsache, dass die „edelste Kunst“ 

des Multilateralismus in der Regel eine nicht ganz so edle, sondern durchaus 

menschliche und schwierige Kunst ist. Ein solcher Blick offenbart die Schwierig- und 

Zähigkeit von Verhandlungsprozessen, ihre teilweise Widersprüchlichkeit (das 

skizzierte Auseinanderklaffen von Anspruch und Wirklichkeit) und die ganz und gar 

nicht idealen Lösungswege, die für komplizierte Problemlagen gefunden wurden. 

Geschichten aus dem „Maschinenraum des Multilateralismus“ sollten insofern nicht 
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als glorreiche Erfolgsnarrative erzählt werden - lineare Fortschrittsgeschichten such 

man in der Geschichte der Friedenskongresse vergebens. Jenseits des 

Sehnsuchtsortes sind Verhandlungsprozesse um Frieden als „last resorts“ des 

Multilateralismus grundsätzlich prekär und bewegen sich immer knapp entlang des 

Scheiterns. Die mannigfaltigen Schattierungen ihrer Problemlagen, ihrer Rück- und 

Fehlschläge sind jedoch die eigentlich lehrreichsten Aspekte ihrer Geschichte. Es 

lohnt sich, sie bar jeder Idealisierung auch genauso zu studieren und zu erzählen. 
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